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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.03.1964

Norm

ABGB §1435

Rechtssatz

Diese Gesetzesstelle greift nicht nur bei Wegfall des Geschäftszweckes ein, sondern allgemein bei Wegfall jener

Umstände, die nach Interessenabwägung und nach dem Sinn des Geschäftes die Grundlage der Leistung bildeten.
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